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Sehr geehrte Damen und Herren, 

innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg nimmt die Behörde für Kultur und Medien die 
Aufgaben der für die öffentlichen Bibliotheken, die Museen und die Archive zuständigen obersten 
Landesbehörde wahr. Auf Grund des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a, Absatz 2 Buchstabe j der 
Richtlinie (EU) 2019/1024 wird Artikel 2 des vorliegenden Entwurfs auch für Daten gelten, die bei 
solchen kulturellen Einrichtungen vorhanden sind, soweit sich die Einrichtungen in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft befinden. In Umsetzung der Richtlinie 2013/37/EU zur Änderung der 
Richtlinie 2003/98/EG unterliegen solche Daten bereits seit 2015 dem bisherigen 
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG). Außerdem obliegt der Behörde der Fachliche Betrieb 
des Transparenzportals Hamburg, das die Funktion sowohl des Informationsregisters im Sinne des 
§ 2 Absatz 6 des Hamburgischen Transparenzgesetzes (HmbTG) als auch eines Open Data Portals 
erfüllt. Dieses vorausgeschickt nimmt die Behörde für Kultur und Medien wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 1 Änderung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-
Government-Gesetz – EGovG) 

Zu Nummer 3 Buchstabe g: 

Im Hinblick auf die Geltung des Satzes 2 für die Deutsche Nationalbibliothek und das Bundesarchiv 
wird angeregt, auch insoweit den Vorschlag zu § 7 Absatz 4 DNG-E zu berücksichtigen. 

Zu Artikel 2 Gesetz für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors (Datennutzungsgesetz 
– DNG) 

Zu § 2 Absatz 2 Nummer 4 DNG-E 

Es wird gebeten, die Textstelle „ein institutionelles oder thematisches Archiv“ durch die Textstelle 
„eine institutionalisierte oder themenbezogene Ablage“ zu ersetzen. 

Begründung: 
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Die bisherige Textstelle ist wörtlich aus der deutschen Fassung des EG 28 sowie des Artikels 10 
Absatz 2 Satz 1 der RL (EU) 2019/1024 übernommen worden. Allerdings unterscheidet die englische 
Fassung der RL präzise zwischen repositories (EG 28 und Artikel 10 Absatz 2 Satz 1) und archives
(Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe j). Da Forschungsdaten in Deutschland selten in Archiven im Sinne 
des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe j der RL (EU) 2019/1024 gespeichert werden, würde die RL nicht 
hinreichend umgesetzt, wenn die Differenzierung der englischen Fassung nicht in das DNG 
übernommen würde. 

Zu § 3 Nummer 11 DNG-E 

In Satz 1 ist die Bezeichnung „§ 2 Absatz 1 Nummer 4“ durch die Bezeichnung „§ 2 Absatz 2 Nummer 
4“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Es ist ein Redaktionsfehler zu beheben. 

Satz 2 ist zu streichen. 

Begründung: 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der zu § 2 Absatz 2 Nummer 4 DNG-E vorgeschlagenen 
Änderung. 

Darüber hinaus ist das DNG gesetzgebungstechnisch nicht der Ort, in dem der Begriff Archiv zu 
definieren wäre. Die Definition dieses Begriffs ergibt sich aus den Archivgesetzen des Bundes und 
der Länder. 

Zu § 7 Absatz 4 DNG-E 

Es wird gebeten, folgenden Satz anzufügen: 

„Satz 1 gilt nicht für Bibliotheken, Museen und Archive.“ 

Begründung: 

Das DNG wird auch für Daten gelten, die in Bibliotheken, Museen und Archiven in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft vorhanden sind. Für diese Einrichtungen wird das Portal Deutsche Digitale 
Bibliothek unterhalten. Dessen Errichtung und Unterhaltung beruht auf einem vom Bund und im 
Gegensatz zum Portal GovData von allen Ländern geschlossenen Verwaltungs- und 
Finanzabkommen. Die Kosten in Höhe von circa 4,5 Millionen Euro werden jeweils zur Hälfte vom 
Bund und den Ländern aufgebracht. Alle Bibliotheken, Museen und Archive in öffentlich-rechtlicher 
Trägerschaft perspektivisch an dieses Portal anzubinden, stellt bereits eine große Herausforderung 
dar. Die Anbindung an ein zweites nationales Portal ist nicht realistisch. Eine entsprechende 
gesetzliche Verpflichtung ist deshalb nicht sinnvoll. Sie würde in der Praxis leerlaufen. 

Zu § 10 Absatz 3 DNG-E 

Es wird gebeten, die vorliegende Fassung durch die folgende Fassung zu ersetzen: 

„Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Sätze 1 und 3 gelten nicht für hochwertige Datensätze sowie 
Forschungsdaten. Absatz 2 Satz 2 gilt nicht für Forschungsdaten.“ 

Begründung: 
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§ 10 Absatz 3 DNG-E dient der Umsetzung des Artikels 6 Absatz 6 der RL (EU) 2019/1024. Für 
hochwertige Datensätze gewährt Artikel 6 Absatz 6 Buchstabe a aber die Unentgeltlichkeit nur 
vorbehaltlich unter anderem des Artikels 14 Absatz 4. Diese Vorschrift nimmt die Bibliotheken, 
Museen und Archive im Hinblick auf hochwertige Datensätze von der Vorgabe der unentgeltlichen 
Bereitstellung aus. Es ist aus der vorliegenden Begründung nicht ersichtlich, weshalb diese 
Ausnahme des europäischen Rechts nicht in das nationale Recht übernommen werden sollte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Udo Schäfer 


